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Suggestion for amendment of Article 6 :

By Mr Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel 6: Verbot von Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit

Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieser Verfassung ist in ihrem Anwendungsbereich jede

Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.

Explanation (if any) :

Kommentar: Diese Bestimmung findet sich bereits in der Grundrechtecharta Art. 21 Abs. 2 und
sollte daher gestrichen werden.


